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Freiwillige Vereinbarung:  
Erfolgsorientierte Zwischenfrucht 

Kurz & knapp 07/2023 
Hess. Oldendorf, 20.07.2023 

 

 Zwischenfrucht vor Sommerungen: III Erfolgsorientierte Zwischenfrucht  

 

Im letzten Rundschreiben (RS 01/23) haben wir auf den Maßnahmenkatalog der Freiwilligen Vereinba-
rungen hingewiesen. Nach erfolgter Abstimmung in der Kooperationsleitung wurde die Maßnahme 
III Erfolgsorientierter Zwischenfruchtanbau in den Maßnahmenkatalog aufgenommen. Diese Freiwil-
lige Vereinbarung kann auch in roten Gebieten umgesetzt werden kann.  

Bei der Maßnahme III Erfolgsorientierter Zwischenfruchtanbau liegt der Fokus darauf, die Nmin-Gehalte 
im Herbst durch bestimmte pflanzenbauliche Maßnahmen zu senken. Dazu gehört beispielsweise der 
optimale Aussaattermin, die Reduzierung der Bodenbearbeitung und der Verzicht auf zusätzliche Dün-
gung. Die Auszahlung erfolgt dabei gestaffelt, abhängig von den erreichten Nmin-Werten. Die Staffelung 
sieht wie folgt aus:  

Ausgleichsbetrag bei Einhaltung der Nmin-Werte:     ≤ 20 kg Nmin/ha 115,- €/ha   

                  21 - 40 kg Nmin/ha   70,- €/ha 

                       > 41 kg Nmin/ha     0,- €/ha  

Um die Nmin-Gehalte zu ermitteln, werden mindestens 50 % der Vertragsflächen beprobt. Das Ergebnis 
wird als Mittelwert auf alle Vertragsflächen umgelegt. Die Probenahme erfolgt dabei ausschließlich 
über die Gewässerschutzberatung und wird mit einem PKW und hydraulischer Bohrvorrichtung bis 
60 cm Tiefe durchgeführt. Die Abwicklung der Probenahme und Analytik kann über die Maßnahme 
I.D Wirtschaftsdünger- und Bodenuntersuchungen erfolgen. Falls der durchschnittliche Nmin-Wert aller 
Zwischenfrüchte im Jahr 2023 um 10 kg N/ha vom Mittelwert der Kooperation IG Weser (Ø 25 kg N/ha; 
Zeitraum 2016-2022) abweicht, kann eine Korrektur der einzuhaltenden Werte erfolgen. 

 

 Zwischenfrucht vor Winterungen: I.E Sommerzwischenfrucht  

 

Unter der Maßnahme I.E Sommerzwischenfrucht besteht die Möglichkeit, vor einem Wintergetreide 
eine Sommerzwischenfrucht einzusäen, auch in roten Gebieten. Der Hauptvorteil einer Sommer-
zwischenfrucht liegt in der aktiven Bodenbedeckung und der Nutzung von Reststickstoff im Boden. 
Durch den Einbau einer Sommerzwischenfrucht können positive Effekte auf die Bodenfruchtbarkeit er-
zielt werden. Die Aussaat sollte bis zum 15.08. erfolgen und bis zum 20.10. stehen bleiben. Die Min-
deststandzeit für die Förderfähigkeit beträgt 8 Wochen. Die Auszahlungssumme beträgt 90 €/ha. Eine 
Kombination mit der Maßnahme I.J Direktsaat ist möglich.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Loges, Nicole Tappe, Felix Meier-Söffker 
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